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haben. 2Ausgenommen sind Bauprodukte, die für die Erfüllung der Anforde-
rungen dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes nur eine untergeord-
nete Bedeutung haben und die das Deutsche Institut für Bautechnik im Ein-
vernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde in einer Liste C öffentlich
bekannt gemacht hat.

(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Rechtsverordnung vor-
schreiben, dass für bestimmte Bauprodukte, auch soweit sie Anforderungen
nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, hinsichtlich dieser Anforderun-
gen bestimmte Nachweise der Verwendbarkeit und bestimmte Übereinstim-
mungsnachweise nach Maßgabe der §§ 17 bis 20 und der §§ 22 bis 25 zu füh-
ren sind, wenn die anderen Rechtsvorschriften diese Nachweise verlangen
oder zulassen.

(5) 1Bei Bauprodukten nach Absatz 1 Nr. 1, deren Herstellung in außerge-
wöhnlichem Maß von der Sachkunde und Erfahrung der damit betrauten
Personen oder von einer Ausstattung mit besonderen Vorrichtungen abhängt,
kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im
Einzelfall oder durch Rechtsverordnung der obersten Bauaufsichtsbehörde
vorgeschrieben werden, dass der Hersteller über solche Fachkräfte und Vor-
richtungen verfügt und den Nachweis hierüber gegenüber einer Prüfstelle
nach § 25 zu erbringen hat. 2In der Rechtsverordnung können Mindestanfor-
derungen an die Ausbildung, die durch Prüfung nachzuweisende Befähigung
und die Ausbildungsstätten einschließlich der Anerkennungsvoraussetzungen
gestellt werden.

(6) Für Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigenschaften oder ihres
besonderen Verwendungszwecks einer außergewöhnlichen Sorgfalt bei Ein-
bau, Transport, Instandhaltung oder Reinigung bedürfen, kann in der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder
durch Rechtsverordnung der obersten Bauaufsichtsbehörde die Überwa-
chung dieser Tätigkeiten durch eine Überwachungsstelle nach § 25 vorge-
schrieben werden.
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(7) Das Deutsche Institut für Bau-
technik kann im Einvernehmen mit
der obersten Bauaufsichtsbehörde in
der Bauregelliste B

1. festlegen, welche Leistungsstufen oder
-klassen nach Art. 27 Bauprodukten-
verordnung oder nach Vorschriften zur
Umsetzung der Richtlinien der Euro-

(7) Das Deutsche Institut für Bau-
technik kann im Einvernehmen mit
der obersten Bauaufsichtsbehörde in
der Bauregelliste B

1. festlegen, welche der Klassen und
Leistungsstufen, die in Normen,
Leitlinien oder europäischen tech-
nischen Zulassungen nach dem
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Zu § 17

Nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 dürfen bisher Bauprodukte für die Errich-
tung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen u.a. nur verwendet wer-
den, wenn sie nach den Vorschriften des Bauproduktengesetzes (BauPG) –
Buchstabe a – oder nach Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/
EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie) vom 21. Dezem-
ber 1988 (ABl. EG Nr. L 40 S. 12), geändert durch Art. 4 der Richtlinie 93/
68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220 S. 1), durch andere
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und andere Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht und
gehandelt werden dürfen, insbesondere das Zeichen der Europäischen Union
(CE-Kennzeichnung) tragen und dieses Zeichen die nach Absatz 7 Nr. 1 fest-
gelegten Klassen und Leistungsstufen ausweist oder die Leistung des Baupro-
dukts angibt. Die Bauproduktenrichtlinie ist durch Art. 65 Abs. 1 der Verord-
nung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter
Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der
Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 9. März 2011 (ABl. EG Nr. L 88 S. 5)
aufgehoben worden. Da diese Verordnung (im Folgenden: Bauproduktenver-
ordnung) unmittelbar gilt, bedarf sie keiner Umsetzung ins nationale Recht; die
einschlägigen Transformationsvorschriften des BauPG sind damit gegenstands-
los, sodass ihre Inbezugnahme in § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a ins Leere
geht. Der bisherige Buchstabe b ist an die neue Rechtslage anzupassen.

Absatz 7 ist entsprechend redaktionell anzupassen.
Einer Übergangsregelung bedarf es wegen des unmittelbar geltenden

Art. 66 Abs. 1 Bauproduktenverordnung nicht.

päischen Union Bauprodukte nach
Absatz 1 Nr. 2 erfüllen müssen, und

2. bekannt machen, inwieweit Vorschrif-
ten zur Umsetzung von Richtlinien
der Europäischen Union die Grundan-
forderungen an Bauwerke nach An-
hang I der Bauproduktenverordnung
nicht berücksichtigen.

Bauproduktengesetz oder in ande-
ren Vorschriften zur Umsetzung
von Richtlinien der Europäischen
Gemeinschaften enthalten sind,
Bauprodukte nach Absatz 1 Nr. 2
erfüllen müssen, und

2. bekannt machen, inwieweit ande-
re Vorschriften zur Umsetzung
von Richtlinien der Europäischen
Gemeinschaften die wesentlichen
Anforderungen nach § 5 Abs. 1
BauPG nicht berücksichtigen.
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§ 18 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

(1) Das Deutsche Institut für Bautechnik erteilt eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung für nicht geregelte Bauprodukte, wenn deren Verwend-
barkeit im Sinne des § 3 Abs. 2 nachgewiesen ist.

(2) 1Die zur Begründung des Antrags erforderlichen Unterlagen sind bei-
zufügen. 2Soweit erforderlich, sind Probestücke vom Antragsteller zur Verfü-
gung zu stellen oder durch Sachverständige, die das Deutsche Institut für Bau-
technik bestimmen kann, zu entnehmen oder Probeausführungen unter
Aufsicht der Sachverständigen herzustellen. 3§ 69 Abs. 2 gilt entsprechend.

(3) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann für die Durchführung der
Prüfung die sachverständige Stelle und für Probeausführungen die Ausfüh-
rungsstelle und Ausführungszeit vorschreiben.

(4) 1Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich und für
eine bestimmte Frist erteilt, die in der Regel fünf Jahre beträgt. 2Die Zulas-
sung kann mit Nebenbestimmungen erteilt werden. 3Sie kann auf schriftli-
chen Antrag in der Regel um fünf Jahre verlängert werden; § 73 Abs. 2 Satz 2
gilt entsprechend.

(5) Die Zulassung wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt.
(6) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht die von ihm erteilten all-

gemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen nach Gegenstand und wesentlichem
Inhalt öffentlich bekannt.

(7) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nach dem Recht anderer
Länder gelten auch im Land …

§ 19 Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

(1) 1Bauprodukte,
1. deren Verwendung nicht der Erfüllung erheblicher Anforderungen an die

Sicherheit baulicher Anlagen dient, oder
2. die nach allgemein anerkannten Prüfverfahren beurteilt werden,
bedürfen anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nur eines all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses. 2Das Deutsche Institut für Bau-
technik macht dies mit der Angabe der maßgebenden technischen Regeln
und, soweit es keine allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt, mit der
Bezeichnung der Bauprodukte im Einvernehmen mit der obersten Bauauf-
sichtsbehörde in der Bauregelliste A bekannt.
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1)

Zu § 19

Absatz 2 Satz 1 einhält eine Folgeänderung zur Änderung des § 25.
Absatz 2 Satz 3: Die Anerkennungsbehörde der Prüfstellen hat bisher für

den Fall, dass diese ihre Aufgaben bei der Erteilung allgemeiner bauaufsicht-
licher Prüfzeugnisse nicht ordnungsgemäß erfüllen, lediglich die Möglich-
keit, der Prüfstelle ihre Anerkennung zu entziehen bzw. als milderes Mittel
fachaufsichtliche Weisungen zu erteilen. Das Recht zur Ersatzvornahme,
das als weiteres Instrument der Fachaufsicht in Fällen erforderlich ist, in de-
nen sich die Prüfstelle den Weisungen widersetzt, steht ihr dagegen nicht
zu. Die neue Regelung schließt diese Lücke im Instrumentarium der Fach-
aufsicht.

§ 20 Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall
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(2) 1Ein allgemeines bauaufsichtli-
ches Prüfzeugnis wird von einer
Prüfstelle nach § 25 Satz 1 Nr. 1 für
nicht geregelte Bauprodukte nach
Absatz 1 erteilt, wenn deren Ver-
wendbarkeit im Sinne des § 3 Abs. 2
nachgewiesen ist. 2§ 18 Abs. 2 bis 7
gilt entsprechend. 3Die Anerkennungs-
behörde für Stellen nach § 25 Satz 1
Nr. 1, § 85 Abs. 4 Nr. 2 kann allge-
meine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse zu-
rücknehmen oder widerrufen; §§ 48 und
49 VwVfG1) finden Anwendung.

(2) 1Ein allgemeines bauaufsichtli-
ches Prüfzeugnis wird von einer
Prüfstelle nach § 25 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 für nicht geregelte Bauproduk-
te nach Absatz 1 erteilt, wenn deren
Verwendbarkeit im Sinne des § 3
Abs. 2 nachgewiesen ist. 2§ 18 Abs. 2
bis 7 gilt entsprechend. 

1) Nach Landesrecht.
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1Mit Zustimmung der obersten

Bauaufsichtsbehörde dürfen im Ein-
zelfall

1. Bauprodukte, die nach Vorschriften
zur Umsetzung von Richtlinien der
Europäischen Union in Verkehr ge-
bracht und gehandelt werden dürfen,

1Mit Zustimmung der obersten
Bauaufsichtsbehörde dürfen im Ein-
zelfall

1. Bauprodukte, die ausschließlich
nach dem Bauproduktengesetz in
Verkehr gebracht werden und ge-
handelt werden dürfen, dessen
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Zu § 20

Nach Satz 1 Nummer 1 in der bisherigen Fassung dürfen mit Zustimmung
der obersten Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall Bauprodukte, die ausschließ-
lich nach dem Bauproduktengesetz in Verkehr gebracht werden und gehan-
delt werden dürfen, dessen Anforderungen jedoch nicht erfüllen, verwendet
werden, wenn ihre Verwendbarkeit im Sinne des § 3 Abs. 2 nachgewiesen ist.
Die Bauproduktenrichtlinie ist durch Art. 65 Abs. 1 der Bauproduktenver-
ordnung aufgehoben worden. Da diese Verordnung unmittelbar gilt, bedarf
sie keiner Umsetzung ins nationale Recht; die einschlägigen Transformati-
onsvorschriften des Bauproduktengesetzes sind damit gegenstandslos, sodass
auch ihre Inbezugnahme in § 20 Satz 1 Nr. 1 ins Leere geht.

Die bisherige Nummer 2 ist an die neue Rechtslage anzupassen.

hinsichtlich der nicht berücksichtigten
Grundanforderungen an Bauwerke im
Sinne des § 17 Abs. 7 Nr. 2,

Anforderungen jedoch nicht er-
füllen,

2. Bauprodukte, die auf der Grundlage
von unmittelbar geltendem Recht der
Europäischen Union in Verkehr ge-
bracht und gehandelt werden dürfen,
hinsichtlich der nicht berücksichtigten
Grundanforderungen an Bauwerke im
Sinne des § 17 Abs. 7 Nr. 2,

3. nicht geregelte Bauprodukte

verwendet werden, wenn ihre Ver-
wendbarkeit im Sinne des § 3 Abs. 2
nachgewiesen ist. 2Wenn Gefahren
im Sinne des § 3 Abs. 1 nicht zu er-
warten sind, kann die oberste Bau-
aufsichtsbehörde im Einzelfall erklä-
ren, dass ihre Zustimmung nicht
erforderlich ist.

2. Bauprodukte, die nach sonstigen
Vorschriften zur Umsetzung von
Richtlinien der Europäischen
Union oder auf der Grundlage
von unmittelbar geltendem Recht
der Europäischen Union in Ver-
kehr gebracht und gehandelt wer-
den dürfen, hinsichtlich der nicht
berücksichtigten wesentlichen An-
forderungen im Sinne des § 17
Abs. 7 Nr. 2,

3. nicht geregelte Bauprodukte

verwendet werden, wenn ihre Ver-
wendbarkeit im Sinne des § 3 Abs. 2
nachgewiesen ist. 2Wenn Gefahren
im Sinne des § 3 Abs. 1 nicht zu er-
warten sind, kann die oberste Bau-
aufsichtsbehörde im Einzelfall erklä-
ren, dass ihre Zustimmung nicht
erforderlich ist.
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§ 21 Bauarten

(1) 1Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen wesentlich abwei-
chen oder für die es allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht gibt
(nicht geregelte Bauarten), dürfen bei der Errichtung, Änderung und In-
standhaltung baulicher Anlagen nur angewendet werden, wenn für sie
1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (§ 18) oder
2. eine Zustimmung im Einzelfall (§ 20)
erteilt worden ist. 2Anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ge-
nügt ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, wenn die Bauart nicht der
Erfüllung erheblicher Anforderungen an die Sicherheit baulicher Anlagen dient
oder nach allgemein anerkannten Prüfverfahren beurteilt wird. 3Das Deutsche
Institut für Bautechnik macht diese Bauarten mit der Angabe der maßgebenden
technischen Regeln und, soweit es keine allgemein anerkannten Regeln der
Technik gibt, mit der Bezeichnung der Bauarten im Einvernehmen mit der
obersten Bauaufsichtsbehörde in der Bauregelliste A bekannt. 4§ 17 Abs. 5 und
6 sowie §§ 18, 19 Abs. 2 und § 20 gelten entsprechend. 5Wenn Gefahren im
Sinne des § 3 Abs. 1 nicht zu erwarten sind, kann die oberste Bauaufsichtsbe-
hörde im Einzelfall oder für genau begrenzte Fälle allgemein festlegen, dass eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, ein allgemeines bauaufsichtliches Prüf-
zeugnis oder eine Zustimmung im Einzelfall nicht erforderlich ist.

(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Rechtsverordnung vor-
schreiben, dass für bestimmte Bauarten, auch soweit sie Anforderungen nach
anderen Rechtsvorschriften unterliegen, Absatz 1 ganz oder teilweise anwend-
bar ist, wenn die anderen Rechtsvorschriften dies verlangen oder zulassen.

§ 22 Übereinstimmungsnachweis

(1) Bauprodukte bedürfen einer Bestätigung ihrer Übereinstimmung mit
den technischen Regeln nach § 17 Abs. 2, den allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder den
Zustimmungen im Einzelfall; als Übereinstimmung gilt auch eine Abwei-
chung, die nicht wesentlich ist.

(2) 1Die Bestätigung der Übereinstimmung erfolgt durch
1. Übereinstimmungserklärung des Herstellers (§ 23) oder
2. Übereinstimmungszertifikat (§ 24).
2Die Bestätigung durch Übereinstimmungszertifikat kann in der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder in der
Bauregelliste A vorgeschrieben werden, wenn dies zum Nachweis einer ord-
nungsgemäßen Herstellung erforderlich ist. 3Bauprodukte, die nicht in Serie
hergestellt werden, bedürfen nur der Übereinstimmungserklärung des Her-
stellers nach § 23 Abs. 1, sofern nichts anderes bestimmt ist. 4Die oberste Bau-
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aufsichtsbehörde kann im Einzelfall die Verwendung von Bauprodukten ohne
das erforderliche Übereinstimmungszertifikat gestatten, wenn nachgewiesen
ist, dass diese Bauprodukte den technischen Regeln, Zulassungen, Prüfzeug-
nissen oder Zustimmungen nach Absatz 1 entsprechen.

(3) Für Bauarten gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.
(4) Die Übereinstimmungserklärung und die Erklärung, dass ein Überein-

stimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kennzeichnung der
Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hin-
weis auf den Verwendungszweck abzugeben.

(5) Das Ü-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf einem Beipackzettel oder
auf seiner Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lie-
ferschein oder auf einer Anlage zum Lieferschein anzubringen.

(6) Ü-Zeichen aus anderen Ländern und aus anderen Staaten gelten auch
im Land …

§ 23 Übereinstimmungserklärung des Herstellers

(1) Der Hersteller darf eine Übereinstimmungserklärung nur abgeben,
wenn er durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt hat, dass das
von ihm hergestellte Bauprodukt den maßgebenden technischen Regeln, der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

(2) 1In den technischen Regeln nach § 17 Abs. 2, in der Bauregelliste A, in
den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, in den allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prüfzeugnissen oder in den Zustimmungen im Einzelfall kann eine
Prüfung der Bauprodukte durch eine Prüfstelle vor Abgabe der Übereinstim-
mungserklärung vorgeschrieben werden, wenn dies zur Sicherung einer ord-
nungsgemäßen Herstellung erforderlich ist. 2In diesen Fällen hat die Prüfstelle
das Bauprodukt daraufhin zu überprüfen, ob es den maßgebenden technischen
Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

§ 24 Übereinstimmungszertifikat

(1) Ein Übereinstimmungszertifikat ist von einer Zertifizierungsstelle nach
§ 25 zu erteilen, wenn das Bauprodukt
1. den maßgebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zu-
stimmung im Einzelfall entspricht und

2. einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer Fremdüberwachung
nach Maßgabe des Absatzes 2 unterliegt.
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(2) 1Die Fremdüberwachung ist von Überwachungsstellen nach § 25
durchzuführen. 2Die Fremdüberwachung hat regelmäßig zu überprüfen, ob
das Bauprodukt den maßgebenden technischen Regeln, der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis
oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

§ 25 Prüf-, Zertifizierungs-, Überwachungsstellen

MBO 2012 MBO 2002
1Die oberste Bauaufsichtsbehörde

kann eine natürliche oder juristische
Person als

1. Prüfstelle für die Erteilung allge-
meiner bauaufsichtlicher Prüfzeug-
nisse (§ 19 Abs. 2),

2. Prüfstelle für die Überprüfung von
Bauprodukten vor Bestätigung der
Übereinstimmung (§ 23 Abs. 2),

3. Zertifizierungsstelle (§ 24 Abs. 1),
4. Überwachungsstelle für die Fremd-

überwachung (§ 24 Abs. 2),
5. Überwachungsstelle für die Über-

wachung nach § 17 Abs. 6 oder
6. Prüfstelle für die Überprüfung

nach § 17 Abs. 5

anerkennen, wenn sie oder die bei
ihr Beschäftigten nach ihrer Ausbil-
dung, Fachkenntnis, persönlichen
Zuverlässigkeit, ihrer Unparteilich-
keit und ihren Leistungen die Ge-
währ dafür bieten, dass diese Aufga-
ben den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften entsprechend wahrgenom-
men werden, und wenn sie über die
erforderlichen Vorrichtungen verfü-
gen. 2Satz 1 ist entsprechend auf Be-
hörden anzuwenden, wenn sie aus-
reichend mit geeigneten Fachkräften
besetzt und mit den erforderlichen
Vorrichtungen ausgestattet sind. 3Die
Anerkennung von Prüf-, Zertifizie-

(1) 1Die oberste Bauaufsichtsbe-
hörde kann eine natürliche oder ju-
ristische Person als

1. Prüfstelle für die Erteilung allge-
meiner bauaufsichtlicher Prüfzeug-
nisse (§ 19 Abs. 2),

2. Prüfstelle für die Überprüfung von
Bauprodukten vor Bestätigung der
Übereinstimmung (§ 23 Abs. 2),

3. Zertifizierungsstelle (§ 24 Abs. 1),
4. Überwachungsstelle für die Fremd-

überwachung (§ 24 Abs. 2),
5. Überwachungsstelle für die Über-

wachung nach § 17 Abs. 6 oder
6. Prüfstelle für die Überprüfung

nach § 17 Abs. 5

anerkennen, wenn sie oder die bei
ihr Beschäftigten nach ihrer Ausbil-
dung, Fachkenntnis, persönlichen
Zuverlässigkeit, ihrer Unparteilich-
keit und ihren Leistungen die Ge-
währ dafür bieten, dass diese Aufga-
ben den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften entsprechend wahrgenom-
men werden, und wenn sie über die
erforderlichen Vorrichtungen verfü-
gen. 2Satz 1 ist entsprechend auf Be-
hörden anzuwenden, wenn sie aus-
reichend mit geeigneten Fachkräften
besetzt und mit den erforderlichen
Vorrichtungen ausgestattet sind.




